


  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 



 

 

 



  



 

 

 
Die Brücke liegt im Landschaftsschutzgebiet der Ruhr. Der Bereich des Vogelschutzgebiets am 
westlichen Ufer ist zudem als Naturschutzgebiet ausgewiesen. 
Die gültigen Vorschriften sind zwingend einzuhalten. Insbesondere ist die Baumschutzsatzung 
der Stadt Essen während der Bauarbeiten zu berücksichtigen. Dies gilt besonders bei der 
Zuwegung zur Baustelle, sowie im Bereich der Baustelleneinrichtungsfläche.  



Konkret sind die Stämme der Bäume im Bereich der Zuwegung zu schützen und Überfahrten 
im Wurzelbereich auf die Asphaltfläche zu reduzieren. Nötigenfalls sind lastverteilende 
Platten zu ergänzen. 
Die Baustellenbeleuchtung hat zwischen April und Oktober gemäß der Artenschutzprüfung 
„fledermausfreundlich“ zu erfolgen. Empfohlen wird die Arbeit bei Tageslicht. 
Des Weiteren ist vor Beginn der Arbeiten mit einer weiteren Artenschutzrechtlichen 
Begehung zu rechnen. Hieraus resultierende Auflagen sind einzuhalten. 
 
Weiter sind die gültigen Umweltschutzvorschriften zu beachten.  
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